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Konditions- und Summendifferenzversicherung 
 
Vorversicherer:    ________________________ 
Vorversicherungsschein-Nummer :  ________________________ Ablauf : __.__.201_ 
 
Zuzahlender Beitrag p. a.   _____________________ € zzgl. Versicherungssteuer 
 
Besondere Vereinbarung : 
 
Diese Konditions- und Summendifferenzvereinbarung endet mit dem vereinbarten Ablaufdatum des 
Vorversicherers. Ab diesem Termin gilt dieser Vertrag als Vollvertrag und es ist der hierfür vereinbarte 
Beitrag zu entrichten. Endet der Vorvertrag wider Erwarten nicht zum hier vereinbarten Termin, gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen zur Doppelversicherung. 
 
Konditionsdifferenz 
 
Für Versicherungsfälle, für die Versicherungsschutz nach den Bedingungen des Vorversicherers nicht 
vorgesehen ist, besteht Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages. 
 
Soweit in der Vertragsübersicht zu diesem Vertrag spezielle Selbstbeteiligungen für den Versiche-
rungsfall genannt sind, finden diese Anwendung. 
 
Summendifferenz 
 
Steht für einen Versicherungsfall infolge teilweiser oder gänzlicher Erschöpfung der beim Vorversiche-
rung vereinbarten Jahreshöchstersatzleistung die für den einzelnen Versicherungsfall vereinbarte Ver-
sicherungssumme nur noch teilweise oder nicht mehr zur Verfügung, so besteht durch diesen Vertrag 
für den Teil der Ansprüche Versicherungsschutz, der von der Vorversicherung nicht mehr erfasst wird. 
 
Als Höchstersatzleistung für jeden Einzelschaden stehen insgesamt nur die Versicherungssummen 
dieses Vertrages zur Verfügung. Die Versicherungssummen beim Vorversicherer werden insoweit nur 
aufgefüllt, Ersatzleistungen aus dem Vorvertrag werden angerechnet. 
 
Soweit in der Vertragsübersicht zu diesem Vertrag spezielle Selbstbeteiligungen für den Versiche-
rungsfall genannt sind, finden diese ebenfalls Anwendung. 
 
Leistungsfreiheit 
 
Kein Versicherungsschutz besteht für den Teil des Schadens, der aus der Berücksichtigung einer beim 
Vorversicherer vereinbarten Selbstbeteiligung entsteht. 
 
Kein Versicherungsschutz besteht, soweit der Vorversicherer wegen Nichtzahlung des Beitrages oder  
aus Verletzung von Obliegenheiten leistungsfrei ist. 
 
 
 
 


